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Wartung und Reinigung von Arbeitsgeräten 

Anwendungsbereich 

− Wartungs- und Reinigungsarbeiten 

 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

− Körperverletzung durch Quetschung, Schlag, Schnitt und Stoß 

− Gefahr durch wegspritzende Teile 

− Infektionsgefahr 

− Gefahr durch unter Druck oder Spannung stehende Teile Gefahr durch Gefahrstoffe 

 

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln 

− Bei Bedarf persönliche Schutzkleidung anlegen. 

− Arbeiten am Arbeitsgerät dürfen nur bei abgestelltem Motor; bzw. stromlosen Zustand 

          durchgeführt werden. 

− Bei Probeläufen von Geräten mit Verbrennungsmotor ist für ausreichende Frischluft 

           zu sorgen. 

− Während der Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ist das Rauchen untersagt. 

− Arbeitsgeräte dürfen nur an den zugewiesenen Stellen gewartet und gereinigt werden. 

− Gebrauchtes Putzmaterial in verschließbaren, nicht brennbaren Behältern sammeln. 

− Reinigungsarbeiten dürfen nur mit geeignetem Reinigungsmittel ausgeführt werden. 

− Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller beachten. 

− Arbeitsgeräte gegen Wegrutschen oder Wegrollen sichern. 

 

 

Verhalten bei Störungen 

− Arbeiten einstellen. 

− Defekte Geräte sind dem Vorgesetzten zu melden. 

 

 



Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe 

− Bei Personenschäden Erste Hilfe leisten, ggf. Unfall oder Notarzt anfordern. 

− Vorgesetzten informieren. 

− Eintrag in das Verbandbuch. 

 

Instandhaltung / Entsorgung 

− Gebrauchtes Putzmaterial und Putzmittel sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung 

           zuzuführen, bzw. zur Reinigung geben. 

− Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden. 

 

Folgen der Nichtbeachtung 

− Verletzungen, Sachschäden 

−  
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